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DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

. Z. 11 0502/98-Pr.2/80 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Jörg Haider und Genossen vom 
8. Oktober 1980, Nr. 759/J, betreffend § 3 Z. 14a EStG - Familienheim
fahrten bei ununterbrochener Auslandstätigkeit, beehre ich mich mitzuteilen: 

Die unter Zl. A 140/7/1-IV/7/80 geäußerte Rechtsmeinung stellt eine Einzel
anfragebeantwortung dar, die sich auf einen Sachverhalt bezogen hat, der dem 
Bundesministerium für Finanzen nicht mit genügender Deutlichkeit dargestellt 
wurde. Der Erlaß vom 30.10.1980, Zl. 07 0201/ 6-IV/7/80, dessen Verlautbarung 
im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung veranlaßt wurde, nimmt nun
mehr ausfUhrlich zum Problem der im Kollektivvertrag der Bauarbeiter vorgesehenen 
Dekadenregelung Stellung und hat den Einzelerlaß vom 3.7.1980, Zl. A 140/7/1-
IV/7/80, aufgehoben. Demnach sind Familienheimfahrten an den arbeitsfreien Tagen 
im Rahmen der Dekadenregelung für die Steuerbegünstigung des § 3 Z. 14 a EStG 1972 
nicht schädlich. 
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